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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Mit der Schaffung einer parlamentarischen Delegation wollte Leo Müller (cvp, LU) der
aus seiner Sicht zunehmenden Regulierung Herr werden. Ein Dorn im Auge sind dem
CVP-Politiker die Verordnungen und Weisungen, die aufgrund von Gesetzen erlassen
werden und den Spielraum unnötig einengen. Das Ziel von Regulierungsbremse und
Bürokratieabbau könnte erreicht werden, wenn das analog zur Finanzdelegation zu
schaffende neue Gremium Beschwerden entgegennehmen und nachprüfen könnte, ob
die Verordnungen der ursprünglichen Idee des Gesetzgebers widersprechen, oder ob
„überdimensionierte Administrativlasten“ geschaffen worden seien. Das ständige
Monitoring könne zu einer Verbesserung oder gar zu einer Beseitigung unnützer
Gesetze führen – so die Idee der parlamentarischen Initiative. 
Weder die SPK-NR noch der Rat selber wollten dieser Idee allerdings zum Durchbruch
verhelfen. Statt eines Abbaus von Bürokratie würde die Schaffung einer neuen
Delegation im Gegenteil noch mehr administrativen Aufwand bescheren – so das
Hauptargument der Kommission, die den Vorstoss mit 19 zu 4 Stimmen zur Ablehnung
empfahl. Die grosse Kammer kam dieser Empfehlung diskussionslos mit 158 zu 28
Stimmen bei 6 Enthaltungen nach. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2016
MARC BÜHLMANN

Bundesverwaltung - Organisation

Unterschiedliche Meinungen vertraten Leo Müller (cvp, LU) und der den Bundesrat
vertretende Bundeskanzler Walter Thurnherr bezüglich der Kosten für
Öffentlichkeitsarbeit und Beratung. Müller verlangte in seinem Postulat die Aufstellung
dieser Kosten pro Departement für die letzten zehn Jahre. Aus seiner früheren Tätigkeit
in der Finanzkommission wisse er, dass diese Kosten zwischen 2006 und 2014 um rund
einen Drittel angewachsen seien. Die Antwort des Bundesrats auf sein Postulat, man
könne diese Zahlen den einzelnen Jahresrechnungen entnehmen, sei nicht korrekt und
er fände es etwas speziell, wenn die Arbeit für eine solche Zusammenstellung den
Parlamentarierinnen und Parlamentariern überlassen werde. Thurnherr hingegen
versicherte, dass die Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und externe Beratung in der
Staatsrechnung ausgewiesen seien. Die Kosten für Öffentlichkeitsarbeit inklusive
Präventions- und Informationskampagnen lägen seit 2002 ziemlich stabil bei etwa CHF
80 Mio. Mit externen Beratungen sei die Bundesverwaltung zurückhaltend, weil man
Aufgaben möglichst mit eigenem Personal erfüllen wolle. Trotzdem sei es ab und zu
angebracht, Expertise von aussen anzufordern. Auch die Ausgaben in diesem Bereich
seien aber seit 2010 kaum gewachsen und bewegten sich zwischen CHF 456 Mio und
CHF 485 Mio. Für das Jahr 2016 weise die Staatsrechnung diesbezüglich einen Betrag
von CHF 440 Mio aus. Trotz dieser doch recht detaillierten Darlegungen durch den
Bundeskanzler hiess der Nationalrat das Postulat mit 122 zu 65 Stimmen gut. 2

POSTULAT
DATUM: 07.03.2018
MARC BÜHLMANN

Im Oktober 2019 legte die Bundeskanzlei den vom Postulat Müller (cvp, LU) verlangten
Bericht zu den Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit und Beratung vor, den sie
zusammen mit der EFV erstellt hatte. Im Bericht wurden die verschiedenen
Kostenstellen für die beiden Bereiche aufgelistet. Bei der Öffentlichkeitsarbeit fielen
amtseigene Personal- und Sachkosten an, aber auch Dienstleistungen Dritter, wie etwa
der SDA, Übersetzungskosten sowie Unterhalt und Betrieb des Medienzentrums.
Zusätzlich werden Kosten für Präventions- und Informationskampagnen eingerechnet,
aber nicht die Kosten amtlicher Veröffentlichungen oder gesetzlich vorgeschriebener
Publikationen. Der Beratungsaufwand wiederum berechne sich aus Auslagen für
Gutachten, also für den Einkauf «kurzfristig benötigte[n] Wissen[s]», aus Kosten für
Auftragsforschung sowie Entschädigungen und Spesen für Mitglieder
ausserparlamentarischer Kommissionen. 
Der Bericht machte deutlich, dass die Regierung einen verfassungsmässigen
Informationsauftrag habe. Die Öffentlichkeitsarbeit sei also kein Selbstzweck. Die
Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit bewegten sich zwischen 2009 und 2018 um CHF 80
Mio. pro Jahr, mit einem Mindestbetrag von CHF 78.6 Mio. (2017) und einem
Höchstbetrag von CHF 84.3 Mio. (2018). Aufgeteilt nach Departementen zeigte sich,

BERICHT
DATUM: 23.10.2019
MARC BÜHLMANN
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dass das EDI (2018: CHF 16.8 Mio) und das VBS (2018: CHF 15.2 Mio.) am meisten und das
EJPD (2018: CHF 5.0 Mio) und das EDA (2018: CHF 7.0 Mio.) am wenigsten für
Öffentlichkeitsarbeit ausgaben. Die leichte Zunahme sei vor allem auf eine Zunahme
der Personalkosten (Wachstum der Vollzeitstellen) zurückzuführen, während die
Sachkosten eher gesunken seien.
Beim Beratungsaufwand zeigte sich im Untersuchungszeitraum – entgegen der
Erwartung des Postulanten – ein recht starker Rückgang der Ausgaben. Zahlte der Bund
2009 noch CHF 251.6 Mio. für Beratung und Auftragsforschung, lag dieser Betrag 2018
bei CHF 181.5 Mio. Am meisten, nämlich im Schnitt mehr als die Hälfte der
Gesamtkosten gab das UVEK für externe Beratung aus (2018: CHF 93.4 Mio.), gefolgt vom
EDI (2018: CHF 31.8 Mio.). Am sparsamsten sei auch hier das EDA (2018: CHF 4.4. Mio.).
Der Bericht wies allerdings steigende Kosten für externe Dienstleistungen aus (2009:
CHF 350 Mio; 2018: CHF 450 Mio.). Im Gegensatz zur externen Beratung gehe es hier
nicht um den Einkauf von Wissen, sondern es handle sich um Vor- und Hilfsleistungen.
Der Zuwachs erkläre sich durch Umkontierungen, so der Bericht.
In seinen Schlussfolgerungen sah der Bundesrat keinen Handlungsbedarf. Der Aufwand
für Öffentlichkeitsarbeit sei in den letzten 10 Jahren trotz höheren Anforderungen an
die Information und einer Zunahme an Informationskanälen stabil und der
Beratungsaufwand sei deutlich gesunken. Dies könne durchaus als Zeichen für das
Kostenbewusstsein in der Verwaltung gedeutet werden. 3

In der Herbstsession 2020 kam der Nationalrat dem Antrag des Bundesrats nach, der
das Anliegen des Postulats Müller (cvp, LU) zu Öffentlichkeitsarbeit und Beratung mit
der Berichtlegung als erfüllt ansah, und schrieb den Vorstoss ab. 4

POSTULAT
DATUM: 14.09.2020
MARC BÜHLMANN

Bundesverwaltung - Personal

Kündigen sich wirtschaftlich härtere Zeiten an, gerät in der Regel die
Anstellungsstrategie der öffentlichen Hand in die Kritik. Aufgrund des starken Frankens
meldeten sich schon im Frühjahr 2015 Arbeitgeberorganisationen und Unternehmen
mit der Forderung eines Einstellungsstopps oder gar einer Reduktion der
Personalstellen bei der eidgenössischen Verwaltung. Während Unternehmen den
Ausfällen aufgrund des starken Frankens mit einer effizienteren Personalpolitik
begegneten, würde der Staat immer weiter wachsen, gab etwa Ems-Chemie-Chefin
Magdalena Martullo-Blocher – damals noch nicht offiziell Kandidierende für den
Nationalrat – in einem Interview in der Zeitung "Le Temps" zu Protokoll.
Economiesuisse kritisierte, dass nicht nur die Anzahl Stellen ausgebaut worden,
sondern dass im Vergleich zur Privatwirtschaft auch die Löhne in der eidgenössischen
Verwaltung wesentlich stärker gewachsen seien. In der Basler Zeitung wurde zwischen
2007 und 2014 von einem Lohnwachstum von über einer Milliarde Franken gesprochen.
Vertreter der Gewerkschaften betonten allerdings, dass dieses ungleiche Wachstum
auch auf die teilweise wesentlich tieferen Löhne im Vergleich zum privaten
Arbeitsmarkt zurückzuführen sei. 
Weil sich die Bundesfinanzen als nicht mehr sehr rosig präsentierten, wurde Sparen
beim Personal auch im Parlament zum Thema. Einige Exponenten der bürgerlichen
Parteien forderten eine Plafonierung von Stellenzahl und Lohnausgaben (bei aktuell CHF
5,4 Mrd.). Die SVP forderte gar eine Rückkehr zu den Zahlen von 2007. Die Linke
monierte, dass weniger Personal nicht gleichbedeutend sei mit weniger Ausgaben. Nur
angemessene Löhne würden dazu führen, dass kompetente Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter eine Stelle in der Bundesverwaltung anträten. Zudem seien die
gewachsenen Pflichtenhefte der Verwaltung mit weniger Personal nicht zu erfüllen.
Externe Beschäftigte, deren Kosten seit 2008 um rund einen Drittel zugenommen
haben, wären zudem wesentlich teurer; ein Argument, das von einem Bericht der
parlamentarischen Verwaltungskontrolle bestätigt, und von der Wirtschaft mit der
Forderung eines Stopps externer Beschäftigungen gekontert wurde. 
Ende März reichten Leo Müller (cvp, LU) im Nationalrat (15.3224) und Peter Föhn (svp,
SZ) im Ständerat (15.3368) zwei sehr ähnliche Motionen ein, die einen Ausgabenstopp
bei den Personalkosten mit Stand 2014 fordern. Im Mai doppelte die Finanzkommission
des Ständerats (FK-SR) nach, die ebenfalls in einer Motion (15.3494) das Einfrieren des
Personalbestandes beantragt, allerdings den Voranschlag 2015 als Grundlage vorschlägt.

Der Bundesrat, der alle drei Motionen zur Ablehnung empfahl, reagierte Mitte August
seinerseits mit Sparvorschlägen: Der automatische Lohnanstieg und die
Leistungsprämien sollen gekürzt und Treueprämien teilweise gestrichen werden. Damit

MOTION
DATUM: 07.12.2015
MARC BÜHLMANN
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könnten jährlich rund CHF 30 Mio. gespart werden. Gegen den drohenden Abbau
wehrten sich die Personalverbände des Bundes mit einer Petition und Anfang
November mit einer Protestaktion. 
Den drei Motionen wurden unterschiedliche Schicksale zuteil. Während die Motion
Föhn im Ständerat mit 25 zu 11 Stimmen bei 4 Enthaltungen abgelehnt wurde, wurde die
Motion Müller 2015 nicht mehr behandelt. Die Motion der Finanzkommission wurde
hingegen von beiden Kammern überwiesen. Der Auftrag an den Bundesrat, Massnahmen
zu ergreifen, damit der Bestand des Bundespersonals 35'000 Vollzeitäquivalente nicht
überschreite, wurde im Ständerat mit 25 zu 14 Stimmen und im Nationalrat mit 96 zu 77
Stimmen (bei 2 Enthaltungen) überwiesen. In beiden Kammern zeigte sich dabei ein
Links-Rechts-Graben. Die Linke, die unterstützt vom Bundesrat forderte, dass die
Verwaltungsaufgaben von genügend Mitarbeitenden erledigt werden müssten und eine
starre Plafonierung nicht zielführend sein könne, unterlag allerdings den
rechtsbürgerlichen Bedenken zum starken Wachstum des Personalbestandes in den
letzten Jahren. 5

Parlamentsmandat

Eine alte Legislatur endet im Nationalrat jeweils mit der Eröffnung der ersten Sitzung
einer neuen Legislatur – der Ständerat kennt offiziell keine Legislaturen. Die Eröffnung
wird dabei traditionell vom amtsältesten Mitglied geleitet – nicht ganz korrekt
«Alterspräsidium» genannt –, welches nicht nur die Eröffnungsrede hält, sondern auch
ein provisorisches Büro zusammenstellt und mit diesem die Botschaft des Bundesrats
über die aktuellen Nationalratswahlen berät sowie den Bericht zur Konstituierung und
Vereidigung des Nationalrats und zur Feststellung von Unvereinbarkeiten vorbereitet. 
Für die am 2. Dezember 2019 beginnende 51. Legislatur kam die Ehre der
Alterspräsidentin Maya Graf (gp, BL) zu. Dies war deshalb speziell, weil die Baselbieterin
im zweiten Umgang in den Ständerat gewählt worden war, in der kleinen Kammer aber
aufgrund der Rekursfristen im Kanton Basel-Landschaft erst zwei Tage nach
Sessionsbeginn vereidigt werden konnte. 
In ihrer Eröffnungsrede (19.9012) hob Maya Graf den Umstand hervor, dass es sich um
eine historische Legislatur handle, die neu beginne. Noch nie sei ein Parlament derart
weiblich, ökologisch und jung gewesen. Dies kennzeichne einen hoffnungsvollen
Aufbruch in eine neue Zeit. Das vergangene Jahr sei mit Frauenstreik und
Klimademonstrationen ein sehr politisches gewesen, was der Demokratie aber gut tue.
Dass diese Veränderungen friedlich vonstatten gingen, sei nicht selbstverständlich, wie
die Unruhen vor ziemlich genau 100 Jahren bei der Einführung des Proporzwahlrechts
gezeigt hätten, so die Alterspräsidentin weiter. Die vergangenen 100 Jahre hätten aber
verdeutlicht, dass die Schweiz auch nach grossen Veränderungen stark darin sei, neue
Ideen einzubinden. Und deshalb solle man auch heute keine Angst haben,
Veränderungen zuzulassen, sondern sie gar begrüssen.
Die Tradition will es, dass nicht nur das amtsälteste Mitglied, sondern auch das jüngste
Mitglied der grossen Kammer bei Beginn einer neuen Legislatur eine Eröffnungsrede
hält. Deshalb übergab Maya Graf dem neu gewählten, 25-jährigen Andri Silberschmidt
(fdp, ZH) das Wort. Es sei erfreulich, dass sich die Zahl der unter 30-Jährigen bei den
letzten Wahlen verdoppelt und das Durchschnittsalter des Parlaments verringert haben.
Er sei zuversichtlich, dass vor allem die jungen Nationalrätinnen und Nationalräte bei
zentralen Themen – der Freisinnige nannte die AHV, die Klimapolitik und die Förderung
von Start-Ups – über Parteigrenzen hinweg das Gespräch suchen und Lösungen finden
würden, die «weniger von Ideologie und mehr von Fakten geprägt sein werden».
In der Folge schritt das provisorische Büro – neben Maya Graf bestehend aus Michaël
Buffat (svp, VD), Andrea Geissbühler (svp, BE), Andreas Glarner (svp, AG), Nadine
Masshardt (sp, BE), Valérie Piller Carrard (sp, FR), Christa Markwalder (fdp, BE), Leo
Müller (cvp, LU) und Balthasar Glättli (gp, ZH) – zur Konstituierung und Vereidigung des
Nationalrats. Christa Markwalder und Valérie Piller Carrard berichteten für das
provisorische Büro und hoben aus dem Bericht des Bundesrats zu den
Nationalratswahlen die zentralen Punkte hervor: Neue Rekordzahl an Kandidierenden
und an Listen, Abnahme der Wahlbeteiligung, der höchste Frauenanteil in der
Geschichte des Parlaments. In allen Kantonen seien die Wahlen validiert worden. Das
Büro beantrage deshalb die Feststellung der Konstituierung. Weil aus dem Rat kein
anderslautender Antrag gestellt wurde, galt die Konstituierung als erteilt. In der Folge
legten 101 Mitglieder den Eid und 99 Mitglieder das Gelübde ab – vor vier Jahren war das
Verhältnis noch 122 zu 77.
Nach einem kurzen musikalischen Intermezzo – der Kinderchor der Fête des Vignerons
sang den Schweizerpsalm – folgte der Antrag des provisorischen Büros, dem Bericht zu
den Unvereinbarkeiten zuzustimmen. Neben den auch für den Nationalrat gewählten

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 02.12.2019
MARC BÜHLMANN
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Ständerätinnen und Ständeräten, die sich alle für den Ständerat entschieden, bestand
eine Unvereinbarkeit bei Damien Cottier (fdp, NE), der von seinem Amt als Chef der
Sektion humanitäre Angelegenheiten beim EDA zurücktrat, weil die Tätigkeit in der
zentralen Bundesverwaltung unvereinbar ist mit dem Mandat als Nationalrat. Das
Engagement von Pierre-Yves Maillard (sp, VD) als Präsident der Stiftung
«Swisstransplant» wurde hingegen als unproblematisch betrachtet, da der Bund zwar
bei der Stiftung finanziell beteiligt ist, aber keine beherrschende Stellung einnimmt, die
erst ab einer Beteiligung von 50 Prozent durch den Bund gegeben ist. Zwar wies der
Bericht kleinere Unregelmässigkeiten aus, die aber nur von geringem Umfang und
Tragweite seien. Darüber hinaus wurde im Bericht festgestellt, dass die Zahl ungültiger
Wahlzettel gegenüber den Wahlen von 2015 leicht abgenommen habe. Auch gegen
diesen Bericht wurde kein Antrag aus dem Plenum gestellt und der neu konstituierte
Nationalrat konnte somit seine Arbeit aufnehmen. 6

Organisation der Bundesrechtspflege

Die Wahlen von Richterinnen und Richtern ans Bundesgericht werfen in der Regel
keine hohen Wellen. Das Prozedere verläuft jeweils gleich: Ein vakanter Posten wird
ausgeschrieben, die GK lädt Bewerberinnen und Bewerber ein und wählt dann jene
Person aus, die sich nicht nur fachlich eignet, sondern auch hinsichtlich Geschlecht,
Sprache und insbesondere Parteienzugehörigkeit in den einzelnen eidgenössischen
Gerichten am meisten Proportionalität herstellt. Praktisch immer heissen alle
Fraktionen die Empfehlung der GK gut, was die Wahl durch die Vereinigte
Bundesversammlung schliesslich fast zu einer Alibiübung verkommen lässt. Auch wenn
einzelne Parlamentsmitglieder angehenden Richterinnen und Richtern ab und zu ihre
Stimme verweigern – die Anzahl leerer Stimmen ist jeweils ein Indiz dafür, dass die
Kandidatin oder der Kandidat nicht allen Parteien genehm zu sein scheint, wobei
aufgrund des Stimmgeheimnisses freilich nicht klar wird, aus welchen Fraktionen die
Proteste effektiv stammen –, kommt es praktisch nie vor, dass die von der GK
vorgeschlagenen Kandidierenden das absolute Mehr nicht schon in der ersten Runde
deutlich übertreffen.
Der Ersatzwahl für die zurücktretenden Bundesrichter Peter Karlen (svp) und Jean-
Maurice Frésard (sp) gingen nun aber medial begleitete Diskussionen voraus, die das
Potenzial hatten, diese Routine zu gefährden. Stein des Anstosses war die Empfehlung
der GK für die deutschsprachige Vakanz: Obwohl die SVP am Bundesgericht die am
stärksten untervertretene Partei war (-2.43 Stellen), entschied sich die Kommission für
Julia Hänni, die der CVP angehört. Die GK begründete diesen Entscheid nicht nur mit
der besten Bewerbung, sondern auch mit dem geringen Frauenanteil (vor der Wahl bei
38.9 Prozent) und mit dem Umstand, dass die CVP die am zweitstärksten
untervertretene Partei sei (-0.64 Stellen). Gleich drei Fraktionen, nämlich die SVP, die
FDP und die BDP, sprachen sich gegen diese Empfehlung aus und planten, die vakante
Stelle mit einem SVP-Richter zu besetzen. Sie portierten den Berner Verwaltungsrichter
Thomas Müller (svp). Die Empfehlung der GK für den Kandidaten französischer
Muttersprache, Bernard Abrecht (sp), war unbestritten. 
Die Medien wussten zu berichten, dass der Entscheid für Hänni in der GK mittels
Stichentscheid des Präsidenten gefallen sei. Die Wahl sei deshalb brisant, weil die
Nachfolgerin oder der Nachfolger Karlens potenziell in der Zweiten öffentlich-
rechtlichen Abteilung eingesetzt werden könnte. In dieser Kammer werden etwa Urteile
zum Ausländerrecht und zu den Beziehungen zur EU, aber auch zum Verhältnis
zwischen Völker- und Landesrecht gefällt. Zudem gehörten zwei der sechs Mitglieder in
dieser Kammer bereits der SVP an. Mit einem dritten Mitglied wären die SVP-Richter
also wohl sehr häufig in der Mehrheit, weil das Gremium zu dritt oder zu fünft
entscheidet. Freilich ist die Zuweisung neuer Richterinnen und Richter zu den
einzelnen Kammern Sache des Bundesgerichts selber. Verschiedene
Parlamentsmitglieder wollten aber kein Risiko eingehen – die Medien berichteten, dass
einige Abgeordnete argwöhnten, die SVP wolle nach dem Scheitern ihrer
Selbstbestimmungsinitiative die wichtige Kammer kurzerhand kapern. Einigen stiess in
der Diskussion zudem sauer auf, dass neben dem Parteienschacher das
Gleichstellungsargument zu kurz komme. Am Tag des Frauenstreiks habe sich die NZZ
gegen eine bestens qualifizierte Frau ausgesprochen, monierte etwa Ruth Humbel (cvp,
AG) via soziale Medien. 
Der SVP-Kandidat Müller sorgte dann mit einem Verzicht auf die Kandidatur dafür, dass
es Mitte Juni nicht zu einer Kampfwahl für den Posten am Bundesgericht kam. In den
Medien wurde kolportiert, dass SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi (svp, ZG) bei den
anderen Parteien nicht genügend Unterstützung gefunden habe und dass Müller sich
die Wahlchancen für künftige Richterwahlen – bereits im Herbst mussten vier weitere

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2019
MARC BÜHLMANN
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Vakanzen besetzt werden – habe intakt halten wollen. 
Kurz vor dem Wahlakt verlangte Aeschi das Wort und rechnete vor, dass die
Untervertretung einer Partei am Bundesgericht – statt über 11.5 verfüge die Volkspartei
nun noch lediglich über neun Stellen – seit Einführung der Gerichtskommission im Jahr
2003 noch nie so krass gewesen sei. Von den neun Bundesgerichtsmitgliedern der SVP
seien vier Frauen, weshalb man die Partei auch nicht als «Frauenverhindererin»
bezeichnen könne. Die SVP sei nicht immer glücklich gewesen mit vorgeschlagenen
Richterinnen und Richtern von Mitte-Links, sie habe aber den Parteienproporz stets
mitgetragen. Er warnte vor einem «parteipolitischen Hickhack» im Vorfeld von
Richterwahlen, wenn die Repräsentativität in der Judikative nicht mehr gewährleistet
werde. Zugleich wies er darauf hin, dass sich ihr «absolut ausgewiesener, bestens
qualifizierte Kandidat» Thomas Müller aufgrund des Drucks der anderen Parteien für
die Wahl nicht zur Verfügung stelle. Für die CVP-Fraktion ergriff Leo Müller (cvp, LU)
ebenfalls das Wort und wies darauf hin, dass Parteienproporz auch über längere
Zeiträume eingehalten werden könne. Die Gerichtskommission benötige Spielraum, um
auch andere Kriterien wie eben Geschlecht oder Sprache berücksichtigen zu können. 
Auch bei dieser Wahl schafften die Kandidierenden den Sprung nach Lausanne
schliesslich bereits im ersten Wahlgang. Von den 233 eingelangten Wahlzetteln wurden
aber dennoch deren 60 leer eingelegt und 17 Stimmen entfielen auf Diverse. Julia Hänni
wurde schliesslich mit 151 Stimmen gewählt. Der Name des eigentlich unbestrittenen
Bernard fand sich auf 157 Stimmzetteln.
Nach der Wahl erhob die SVP lauthals Anspruch auf zwei der besagten vier frei
werdenden Posten, von denen je zwei von Angehörigen der SP bzw. der GP besetzt
waren. Insbesondere die GP sei mit zwei Stellen übervertreten, betonte die SVP. 7

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Wie kann der Bundesrat Fehlinformationen bei Volksabstimmungen verhindern?
Antworten auf diese Frage forderte die CVP-Fraktion 2019 mittels Postulat, nachdem
sich herausgestellt hatte, dass im Vorfeld der Abstimmung zur CVP-Volksinitiative «für
Ehe und Familie» falsche Angaben zur Zahl der Ehepaare gemacht worden waren, die
von der so genannten Heiratsstrafe betroffen sind. Die Angabe von 80'000 statt
454'000 Paaren war später gar vom Bundesgericht als gravierend beurteilt worden. 
Für eine klare Meinungsäusserung brauche es korrekte Informationen bei
Volksabstimmungen, argumentierte Leo Müller (mitte, LU) im Namen der nun als Mitte-
Fraktion antretenden CVP in der Sommersession 2021. Der Bundesrat stehe in der
Pflicht, die «objektive Meinungsbildung des Stimmvolks in Zukunft zu garantieren» und
solle deshalb ein Strategiepapier ausarbeiten, wie er dies zu tun gedenke. Quantitative
Angaben müssten in der Tat vollständig und korrekt sein – nicht nur für die
Stimmbevölkerung, sondern auch für Bundesrat, Parlament und Verwaltung, betonte
Bundeskanzler Walter Thurnherr. Dem sei sich die Regierung durchaus bewusst. Bereits
2019 habe man Massnahmen für mehr Verlässlichkeit von Daten im Vorfeld von
Abstimmungen ergriffen. So versuche man etwa die Entwicklung von Daten über die Zeit
– zwischen der Botschaft und den Informationen im Abstimmungsbüchlein vergehen
nicht selten Jahre und die Angaben können sich über diese Zeit verändern – besser im
Auge zu behalten. Mit einem sogenannten «Quick-Check» versuche man zudem,
verwaltungsintern mögliche Folgekosten von neuen Regulierungen frühzeitig
abzuschätzen. Ein Postulatsbericht, wie er von der Mitte-Fraktion gefordert werde,
generiere also keinen Mehrwert – so der Bundeskanzler. Dies sah die grosse Kammer
freilich anders: Mit 155 zu 25 Stimmen (2 Enthaltungen) verlangte eine grosse Mehrheit
ein entsprechendes Strategiepapier. Nur die FDP-Fraktion lehnte den Vorstoss ab. 8
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